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Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
 
Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische  
Anfrage Nr. 4330/J der Abgeordneten Nikolaus Scherak, Kollegin und Kollegen nach 
den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 
 
Fragen 1 bis 16: 
Grundsätzlich verweise ich auf die Ausführungen des Herrn Bundesministers für 
Kunst und Kultur, Verfassung und Medien zu der an ihn gerichteten 
parlamentarischen Anfrage Nr. 4328/J. Der darin angesprochene „Allgemeine 
Begutachtungsverteiler“, der den Ressorts vom Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst 
zur Verfügung gestellt wird, bildet die Basis für die von meinem Ressort verwendeten 
Verteiler für die Begutachtung von Gesetzes- und Verordnungsentwürfen, wobei eine 
Anpassung je nach Sachgebiet erfolgt und darauf geachtet wird, zusätzlich auch im 
Einzelfall jeweils vom Entwurf betroffene relevante Stellen zu berücksichtigen. 
 
In meinem Ressort kommen grundsätzlich hierfür folgende Stellen in Betracht: 
 
die Österreichische Präsidentschaftskanzlei 
die Parlamentsdirektion 
der Rechnungshof 
die Volksanwaltschaft 
der Verfassungsgerichtshof 
der Verwaltungsgerichtshof 
alle Bundesministerien 
das Büro von Frau StS Mag.a Stessl 
das Büro von Herrn StS Dr. Mahrer 
der Datenschutzrat 
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die Datenschutzbehörde 
Bundesanstalt „Statistik Österreich“ 
das Präsidium der Finanzprokuratur 
alle Ämter der Landesregierungen 
die Verbindungsstelle der Bundesländer 
das Bundesverwaltungsgericht 
der Österreichische Gemeindebund 
der Österreichische Städtebund 
 
Dazu kommen Rechtsträger von Krankenanstalten, Patient/inn/enanwaltschaften, 
weiters die mit Anhörungsrecht ausgestatteten gesetzlichen Interessenvertretungen 
sowie freiwillige Interessenvertretungen, insoweit deren Zuständigkeit vom 
jeweiligen Vorhaben betroffen ist. 
 
Darüber hinaus erfolgt eine Einbindung von Rechtswissenschaftlichen 
Universitätsinstituten und - materienspezifisch - den Sozialversicherungsträgern samt 
Hauptverband, Rettungsorganisationen und anerkannten Religionsgesellschaften. 
 
Ergänzend ist festzuhalten, dass die Begutachtungsentwürfe des Bundesministeriums 
für Gesundheit auch im Internet zur Verfügung gestellt werden, etwa im 
Rechtsinformationssystem des Bundes und auf der Homepage meines Ressorts unter 
http://www.bmg.gv.at/home/Ministerium/Begutachtungsentwuerfe/. 
 
 
 
 
 

 

Dr.in Sabine Oberhauser 
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